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§ . i8.

Die in Zeit deß Leib-Gedingers Innhabung / von ihme beschehes
m Besserung der Leib -GedingS-Güter betreffend / wann derenthalben
im Leib-GedingS Verlaß ichtes außdrucklich bedingtworden / solle es
demselben gemäß/damit gehalten werden / widrigen Falls aber ist der
Eigenthumber / wann ihme das Leib-Geding wieder heimfallet / von
Wein -Gärten / Aeckeren / Wißmathcn / und dergleichen Gründen / die
beschehene gemeine Besterung zu erstatten / nicht schuldig ; wann aber
der Leib -Gedinger darnebenS ein Oeden umbgeriffen / dardurchdie
Aecker/oderWein -Garten / mit neuen Grössten erweitert / oder sonst
dergleichen Vermehr -und Besserung fürgenommen / solle der Eigens
thumber sichdestwegen mit ihme / oder seinen Erben / nach billichen
Dingen/vergleichen / oder / welches zu seiner Wahl gestellt/ihnendies
selbe hinzugebrachte Vermehrung / frey bevor lassen / welcher aber ein
behaust-dd / oder bawfälliges Guet Leib -Geding Weiß annimbt / und
dasselbe wieder erhebt / und verbessert/ so ist der Eigenthumber / wann
eö gleich ohn sein Vorwissen geschehen / nach Außgang deß Leib-Ge¬
dings / die darein verwendte nothwendig-und nützliche Baw -Unko-
sten / nach billichen Dingen zu erstatten schuldig / e§ wäre dann zwi¬
schen ihme/und dem Leib-Gedinger ein anders abgeredet worden.

Wann ein Leib -Gedinger kein eigenthumblich Guet hat / so mögen
zwar seine Gläubiger ihre Bezahlung bey dem Leib-Geding suechen/
auch die gerichtlicheLxecmion , jedoch nur allein auffdie Nutz -Mes¬
sung seines Leib -Gedings / führen.

Wer Keundke Kitul /

Emnach Wir über das jenige / was Unse-
re Vorfahrer wegen der Gejaider / und
Jägerey / durch unterschiedliche Oene-
ralien / und Ordnungen / von Jett / zu

_ , _ Jetten publiciren lassen/anjetzoelnganß
neue Jäger - Ordnung auffgerichtet : Als wollen Wir
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Gnädigist / daß derselben in allem / und jedem gehör-
sambist nachgelebtwerde.

§ . i.
Welche Land-Leuth/ oderInhaber derLand-Güter/ mit auffgerich-

tcn Zeugen zu jagen/auch sonsten hoch -und nidersWildprät zu fällen/
bißhero befreyet gewesen / oder aber solches in langtvurlgcm / statem /

ruhigem / und zwey / und dreyssigJährigem Gebrauch al,o herge¬
bracht/ und erhalten / die wollen Wir noch hinfüranGnadigtstoabey
verbleiben lassen / doch Uns / und Unsern Nachkommen an Unserer
Lands-Fürstlichen Paan / Wäldern / Forsten / und Geyogen unnach¬
theilig.

2 .
Denen Burgern / Bauren / und andern gemeinen Leuchen aber /

istaäntzlichcnverbotten/ auch dem kleinen Wildpräd / als Haasen /
Füchs/und dergleichen mit Schieffen/Abschröcken / Zain richten/und
in andere Weeg nachzugehen . Sie sollen sich auch alles Fleiß dcß Bö¬
get Fangs/ mit Netzen/ Peercn / Schilden/ Leimspindl/ Kldben / und
dergleichen/ enthalten / es werde dann ihnen von denen/ so der Orthen
Gerechtigkeithaben/insonderheitvergünstiget / oder Bestand-Werß
verlassen ; widrigen Falls mögen sie auff ftischerThat wohl gepfändet/
oder sonsten nach Willkuhr der Obrigkeit / gestrafftwerden»

§ . Z-
Wann einer ein Wild / oder Geflügel erziehete / das von und zu

Hauß zu gehen / oder zu fliegen gewohnt wäre / und jemand fienge/
jhme dasselbe wissentlichauffhielte/ der ist es schuldig Wieder zu geben /
sonsten soll er auff fürkommende Klag / in Gewalt erkennt / benebens
auch vor Gericht derentwegen absonderlich gestrafft werden. Oeß-
gleichenistkeinem / auch in Gejaidern / ein solch Thier / so ein Ring/
Glocken/ oder anders Zeichen/ dardurch es für ein erzogen Thier zu er¬
kennen / an ihme tragt / zu fällen gestattet / so aber bey jemandenem
solch Thier cinkäme / und er nicht wüste / wem es gehörig / mag er das¬
selbe entweder frey von sich lassen / oder in seiner Verwahrung auff-
behalten / und wann sich inner drey Monathen niemand - esthalber
bey ihme anmeldete / soll es ihm eigenthumblich verbleiben ; es Ware
dann ein gemeiner Mann / der mit solchen Sachen / wie obgemeldt /
für sich selbst nicht zu thun hat / der soll es bey Straffüber drey Tag
Nicht verhalten / sondern seiner Obrigkeit zu bringen.

§ . 4-
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ziehen / sonsten wann sie ihrem Zucht - Herrn entgehen / und jemand
Schaden zufügrn thäten / seynd sie denselben zu büssen schuldig.

§ - 5 -
Die Bauren sollen bey ihren Häusern keine Rüden / noch andere

grosse / dem Wildpräd schädliche Hund : auch ihre gemeine Hauß-
Hund / dem Herrn dcß Gejaids / ohne Schaden halten / und dero-
wegen/ wann solche Hauß -Hund ins Gehültz zu lausten pflegen / un¬
ter Tags sie an Ketten / oder aber ihnen Brügl anhcncken ; doch wo
einem bey Tag / oder Nacht das Wildpräd in seine Felder zu schaden
gehet / mag es ein jeder mit seinen Hundenwohl darauß jagen / als
auch der Orthen / wo die Leuth ihr Vieh vor Beercn/und Wölffen be¬
hüten müssen / die Rüden zu halten / unverwehrt seyn solle.

§ . 6.
Es soll sich hinfüran bey Vermeydung ernstlicher Straff / keiner

demandern seine Windhund / oder anders Vieh / hinweckzulockcn/
weniger gar auffzufangen / unterstehen.

§ - 7 -
Wann einem ein Schwarm Immen/oder Bem ( welche auch un¬

ter diewÄe» Thier gezchlet werden) entgehet / und sich über ein Ge¬
wandten WeegS/auffftembden Grund / ober Baum anlegp und der/
dcme er entflogen/ demselbenauß Sorg / daß er sich weiter legen möch¬
te / nachkombt / so mag er ihne wohl schdpffen / doch soll er ihm her¬
nach stehen lassen / biß der den / welcher denselbenGrund sonsten zu ge¬
messen / dessen erindert / den er auch mit einem Hönigfiaden / davon
zu verehren / schuldig.

§ . 8 »

Wann sich ein Schwarm über ein Gewandten Weegs / auffeinem
frembden Grund / oder Baum anlegt / deine niemand nachkombt / so
mag der Inhaber selbigen Grunds / oder Baums/ solchen Schwarm
wohl schdpffen / und hinweck nehmen / ist auch dem gewesten Eigen,
thumber dcß Schwarms / nichts davon zugeben schuldig.

§ - 9 -
Wann ein solcher verlassener Schwarm / von einem andern ge¬

funden wird / so ist er/ohne vorgehende Erinderung deß Grund -In¬
habers ' denselben zu schdpffen/ und hinwcck zu nehmen/ nicht befugt;
da aber der Inhaber deß Grunds / oder Baums / worauff sich der
Schwarm angelegt / über beschehene Erinderung/ nicht bald hernach
käme / und der Finder mit Beinkdrben ehender gefast wäre / so mag er
ikn wohl einfangen / und welcher selbigen behalten will / soll halben
Theildeßbillichen Werths / nach Gelegenheitder Schwarm / und

Hönig-
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Hönigsambs / sambt den Beinkörben / dem andern bezahlen ; jedoch
deme / so die Beinkörb darzu bringt / die Wahl gebühren / entweder
die Bezahlung deß halben Theils anzunehmen / oder den Schwarm
selbst zu behalten.

§ . io.
Legtesich der Schwarm / so einem entgehet / in einer Gewandten

Weeas an / so mag der / welcher / ihm nachkombt / solchen/ungeacht/
wessen der Grund/ oder Baum ist/ ( doch ohne dessen Nachtheil) wohl
schöpften.

' § . ii.
So jemanden seine tauben / Gans / Hösaben / und dergleichen

entfliehen / ob sie schon auß der Eigenthumder Gesicht kommen / und
ihnen nicht nachgesetzt wird / sollen sie doch dem wissentlichen Eigen-
thumber / wo er sie antrifft / wieder erfolgen / ist auch der jenige / bey
dem sic elngefiogen/ demCigenthumber / wann er ihmewlffete / des¬
sen zu erindern schuldig. Und wer ein/ oder anders nicht thut/ soll von
der Obrigkeit darzu gehalten / auch beynebens umb der unbillichen
Vorenthaltung willen / gestrafft werden . Damit auch der Schaden/
so durch die Tauben / sonderlich denen Trayd-Zeldern geschehen kan /
desto mehrers verhütet werde / sollen die Tauben-Kdbel nirgends/ als
allein bey denen rechten Mayrhöffen / gehalten werden. Andere ge¬
meine Leuth/ so Traydbauhaben/mögen auffeiner Stangen / so mel/
als einPflueg -Rad begreifst / Tauben -Nestzeinen ; denen halb Leh¬
rern Hoffstättern / und Herbergern aber/ ist nicht zugelassen/ Tauben
zum Ausflug/ sondern allein in Häusern / zu halten.

er ehende Kitul /
on MWeregen / und

euchten.
§ . i.

S soll keiner auff eines andern Wasser / ohne Er»
laubnus fischen / noch ein Nachbar dem ander«
hierinnen eingreiffen/ und wann darwider jemand
betrettenwird / mag er gepfändt / und ihme die
Zeug hinweck/ auch da er sich widerfetzte/mitGe-
walts Klag fürgenommen werden. Wann es ein
gemainer Mann / der es zu fürsetzlicher eigennützi¬

gerEntftembduugthut/ist er/alS umbDiebstall/ zubestraffen.
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